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1. Vorbemerkungen 
 

Mit dem Änderungsverfahren soll der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Auf der Län-
ger IV“, mit den Textfestsetzungen an die geänderten Verhältnisse in der Planung 
moderner Wohngebäude angepasst werden. Der Gemeinderat hat den Aufstellungs-
beschluss zu diesem Verfahren am 02.08.2019 gefasst. Da nur geringfügige Ände-
rungen an der ursprünglichen Planung vorgenommen werden, kann das Änderungs-
verfahren vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden. 

Die ehemals dargestellten Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Bebauungsplanes 
bleiben die Gleichen. 

Die Änderung betrifft die textlichen Festsetzungen bezüglich der zulässigen Dachform 
und Dachneigung, sowie durch die geänderten Rechtsgrundlagen erforderliche redak-
tionelle Änderungen, welche am Planungsinhalt nichts verändern. Die Grundzüge der 
ursprünglichen Planung werden nicht verändert. 

 

2. Anlass zur 1. Änderung 
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Auf der Länger IV“ sind die Festsetzungen für die 
Dachform und Dachneigung eingeschränkt, so dass moderne Energiesparhäuser mit 
Flachdächern oder flach geneigten Dächern nicht zulässig sind. Die bestehenden 
Festsetzungen orientieren sich an der Bauweise der neunziger Jahre und schränken 
die Baugrundstücke zur Bebauung mit modernen Gebäuden ein. 

Daher sollen diese Festsetzungen offener gestaltet werden. Die nachfolgend darge-
stellten Änderungen der textlichen Festsetzungen setzen dieses Ziel um. 

 

3. Änderungen zum bestehenden Bebauungsplan 
 

Die Änderungen der Textfestsetzungen nachfolgend ersichtlich, geänderte Textteile 
wurden in roter Schrift und entfernte Texteile sind durchgestrichen dargestellt. 

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB) 

Als Maß der baulichen Nutzung ist für das Plangebiet festgesetzt: (Siehe Nutzungsschab-
lone) 

Eine Überschreitung der Zahl der Vollgeschosse ist möglich, wenn es sich dabei um ein 
durch die natürlichen Geländeverhältnisse bedingtes Kellergeschoss im Sinne des § 2 (4) 
LBauO handelt und die Geschossflächenzahl nicht überschritten wird. 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine maximale Firsthöhe von 9,00 
m, gemessen ab Erdgeschossfußbodenhöhe (OKFFBEG) bis Oberkante Dachhaut, erlaubt. 
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine maximale Traufhöhe von 4,50 
m, gemessen ab Erdgeschossfußbodenhöhe (OKFFBEG) bis zur Außenkante der Dachhaut 
im Schnittpunkt mit der Außenkante der Außenwand, erlaubt. Die maximale Traufhöhe darf 
auf 1/3 der jeweiligen Gebäudewandlänge, begrenzt auf max. 2 Ausnahmen dieser Art pro 
Gebäude, überschritten werden. 
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1.7 HÖHE BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB) 

Bezüglich der Höhe der baulichen Anlagen wird im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes festgesetzt: 

 bei einer Traufhöhe bis 4,60 m, ist eine maximale Firsthöhe von 9,50 m zulässig, 
 bei einer Traufhöhe >4,60 m – 7,00 m ist eine max. Firsthöhe, bzw. Gebäudehöhe ein-

schließlich Attika bis 8,50 m zulässig. 
 Traufhöhen > 7,00 m sind nicht zulässig 

Jeweils gemessen von den nachfolgenden Bezugspunkten: 

Unterer Bezugspunkt: bei bergseitiger Erschließung der höchste Punkt der Straßen-/Geh-
wegskante gegenüberliegend zum Gebäude (gemessen wird im rechten Winkel von der 
Straßen- bzw. Gehwegskante aus), siehe nachfolgende System-Skizze „Lage des unteren 
Bezugspunktes“ 

Bei Eckgrundstücken ist als Bezugspunkt die höhergelegene Straße maßgebend 

Bei talseitiger Erschließung der höchste Punkt des unmittelbar an das Gebäude angrenzen-
den Urgeländes 

Oberer Bezugspunkt: Für die Traufhöhe: Außenkante der Dachhaut im Schnittpunkt mit der 
Außenkante der Außenwand, für die Firsthöhe/Gebäudehöhe : Oberkante der Dachhaut im 
First (bzw. Oberkante der äußeren Dachhaut); siehe System-Skizze „Bebauung“ 

System – Skizze / „Lage des unteren Bezugspunktes“ 
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System – Skizze / „Bebauung“ 

 

HÖHENLAGE DER BAUKÖRPER (§ 9 (2) BauGB) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (OKFFBEG) darf bei bergseitiger Erschließung nicht mehr 
als 0,40 m, bei talseitiger Erschließung nicht mehr als 0,90 m über höchster Gehweg- bzw. 
Straßenoberkante hinausragen. 

 

System - Skizze 

________________ 

 

Schnitt A-A 
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1.9 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB) 

Im Plangebiet sind nur unterirdische Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen zuläs-
sig. 

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG UND DACHNEIGUNG 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur geneigte Dächer (Sattel- o-
der Walmdach) mit einer Dachneigung von 27° - 48° zulässig. Ein Kniestock bis max. 1,25 
m, gemessen zwischen Oberkante Rohfußboden des obersten Geschosses und Außen-
kante Dachhaut im Schnittpunkt mit der Außenkante der Außenwand, ist erlaubt. 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Dachform für Haupt- und Ne-
bengebäude freigestellt, geneigte Dächer dürfen lediglich keine höhere Dachneigung als 45° 
aufweisen. 

Die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (OKFFBEG) darf maximal 0,50 m betragen. Als unterer 
Bezugspunkt gilt hier die gleiche Festlegung wie für die Trauf- bzw. Firsthöhe (siehe baupla-
nungsrechtliche Festsetzungen „Höhe baulicher Anlagen“); oberer Bezugspunkt ist die 
Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses. 

Dachaufbauten sind bis zu 2/3 der Gebäudelänge erlaubt. Flachdächer sind nur für Garagen 
und Nebenanlagen zulässig. Ferner können Garagen und Nebenanlagen auch mit geneig-
ten Dächern, die eine mindest Dachneigung von 22° aufweisen, versehen werden. Die Dach-
eindeckung darf nur schieferfarben ausgeführt werden. Großflächige Elemente sind, außer 
Dachbegrünungen und zur Solarenergiegewinnung, unzulässig. 

Dachaufbauten sind bis zu einer Länge von 2/3 der Gebäudewand der jeweiligen Traufseite 
zulässig.  

Die Dacheindeckung darf bei geneigten Dächern nur in Farben erfolgen, die den folgenden 
RAL-Farben vergleichbar sind: 

Graue Farbtypen: RAL 7010 (Zeltgrau), 7012 (Basaltgrau), 7013 (Braungrau), 7015 (Schie-
fergrau), 7016 (Anthrazitgrau), 7021 (Schwarzgrau), 7024 (Graphitgrau), 7026 (Granit-
grau). 

Großflächige Elemente sind, außer Dachbegrünungen, Eindeckung von Wintergärten und 
zur Solarenergiegewinnung, unzulässig. 

4. Hinweis 
Der Baubeginn der Erdarbeiten ist 3 Wochen vorher, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, 
Direktion Archäologie, Außenstelle Koblenz, 56077 Koblenz, Tel. 0261/6675-3000, sowie 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Erdgeschichte, 55116 Mainz, 
Tel. 06131/2016-400 anzuzeigen. Die eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren; 
etwaige zutage kommende archäologische Funde unterliegen gemäß § 16-21 Denkmal-
schutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz der unverzüglichen mündlichen oder schriftlichen 
Meldepflicht. 

 
 

4. Umweltbelange 
 

Die geringfügige Änderung des Bebauungsplanes hat im bestehenden Fall keine Aus-
wirkungen auf Umweltbelange, da nur gestalterische Merkmale geändert werden. 

Daher sind keine Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das im Plangebiet bestehenden Wirkungsgefüge zu erwarten. Die Flächen sind durch 
die bestehende Umgebungsbebauung und den Bestand im Plangebiet geprägt. 
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Nach den Angaben der Biotopkartierung sind keine kartierte Biotopflächen innerhalb 
des Planbereiches vorhanden.  

Ebenso sind keine Flächen vorhanden, die gesetzlich geschützt sind. 

Im Planbereich sind keine schutzwürdigen Kultur- oder sonstige Sachgüter vorhan-
den. 

Das Plangebiet wird abwasserseitig an die bestehenden Anlagen der VG-werke Kirch-
berg angeschlossen und wird im modifizierten Trennsystem entwässert. 

Die für die Nutzung üblichen Abfallerzeugnisse (Papier, Kunststoffe, Biomüll, Restmüll 
und sonstige Wertstoffe) werden im Rahmen der allgemeinen Abfallentsorgung be-
handelt. 

Weitere umwelterhebliche Verschmutzungen und Belästigungen sind bei Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen des Umweltbereiches mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht zu erwarten. 

Das Risiko umweltbeeinträchtigender Unfälle kann aufgrund der vorhandenen bzw. 
geplanten Nutzungen ebenfalls ausgeschlossen werden. 

 
Ingenieurbüro für Bauwesen 
JAKOBY + SCHREINER 
Kirchberg, den 12.12.2019 
 
gezeichnet:  Jakoby 
 
Ausgefertigt: 
 
Ortsgemeinde Dickenschied 
Dickenschied, den 11.01.2020 
 
gezeichnet: Volker Bender-Praß 
 
  Ortsbürgermeister 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Verfahrensvermerke 
1   Aufstellungsbeschluss 

Der Ortsgemeinderat hat am 06.09.2019 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Auf der Länger IV“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.09.2019 öffentlich 
bekannt gemacht. 
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ORTSGEMEINDE DICKENSCHIED    Ortsbürgermeister 

2   Beteiligungsverfahren 

a) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Länger IV“ wurde am 06.09.2019 
vom Ortsgemeinderat gebilligt. Für die Planänderung wurde ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 
BauGB festgelegt. Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB wurde abgesehen. 

b) Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom 
26.09.2019 durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 04.10.2019 bis ein-
schließlich 04.11.2019. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Schreiben vom 25.09.2019. 

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit 
Beschluss des Ortsgemeinderates vom 26.11.2019. 
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3   Satzungsbeschluss 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Länger IV“ wurde am 26.11.2019 gemäß  
§ 24 GemO und § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.  
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4   Ausfertigung 

Es wird bescheinigt, dass die vorstehenden Textfestsetzungen Gegenstand des Planaufstellungsver-
fahrens waren, dass die textlichen Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der 
Länger IV“ mit dem Willen des Ortsgemeinderates Dickenschied übereinstimmen und dass die für die 
Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
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5   Bekanntmachung, Inkrafttreten 

Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Länger IV“ als Satzung ist am 
16.01.2020 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindever-
waltung Kirchberg (Hunsrück), Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, von jedermann eingesehen werden 
kann.  

Mit dieser Bekanntmachung ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Länger IV“ am 
16.01.2020 in Kraft getreten.  

 

55483 Dickenschied, den 17.01.2020  gezeichnet: Volker Bender-Praß  - Dienstsiegel - 
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Beglaubigungsvermerk: 
 
Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Abschrift mit dem Original der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Auf der Länger IV“ (Textfestsetzungen und Begründung) übereinstimmt. 
 
55481 Kirchberg, den ___________   Im Auftrag: _______________ 
Verbandsgemeindeverwaltung        
Kirchberg (Hunsrück)     (Siegel) 
 

 
 


